
 

 

 

(Stand: 06.02.2024) 
 

Merkblatt mit Hinweisen zum förderunschädlichen Vorhabenbeginn 

 

Bitte beachten Sie die folgenden Hinweise, wenn Sie mit Ihrem beantragten Vorhaben vor 

der Erteilung einer Fördergenehmigung beginnen. Deren Nichtbeachtung kann dazu führen, 

dass Ihr Vorhaben ganz oder zumindest teilweise nicht förderfähig ist. 

1. Anforderung und Verwendung der beantragten Förderung 

1.1. Die Ausgaben, die mit der beantragten Förderung finanziert werden sollen, sind 

wirtschaftlich und sparsam zu tätigen. 

1.2. Dürfen aus der beantragten Förderung auch Personalausgaben oder sächliche 

Verwaltungsausgaben geleistet werden und werden die Gesamtausgaben des 

Vorhabens überwiegend aus Förderungen der öffentlichen Hand bestritten, dürfen die 

am Vorhaben beteiligten Beschäftigten nicht bessergestellt werden als vergleichbare 

Landesbedienstete. Höhere Entgelte als nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen 

Dienst der Länder (TV-L), dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst (TVöD) oder 

abweichender tarifvertraglicher Regelungen, zu deren Einhaltung die Antragstellerin 

bzw. der Antragsteller verpflichtet ist, sowie sonstige über- und außertarifliche 

Leistungen dürfen nicht gewährt werden. 

1.3. Nr. 1.2 gilt nur, wenn die beantragte Zuwendung mehr als 50 000 Euro beträgt. 

1.4. Nr. 1.2 und 1.3 gelten nicht für Gebietskörperschaften und Zusammenschlüsse von 

Gebietskörperschaften in der Rechtsform einer juristischen Person des öffentlichen 

Rechts. 

2. Vergabe von Aufträgen 

2.1. Aufträge sind nach wirtschaftlichen und wettbewerblichen Gesichtspunkten an 

leistungsfähige Anbieter zu vergeben. Die Bewilligungsbehörde ist berechtigt, 

Vergabeprüfungen durchzuführen. 

2.2. Bei Aufträgen mit einem voraussichtlichen Auftragswert über 100 000 Euro je Los ohne 

Umsatzsteuer und gleichzeitiger überwiegender Förderung der zuwendungsfähigen 

Ausgaben durch Förderungen der öffentlichen Hand (einschließlich Bund, EU), sind 

folgende Vorschriften zu beachten: 

 bei der Vergabe von Aufträgen für Bauleistungen die Vergabe- und Vertragsordnung 

für Bauleistungen Teil A (VOB/A), 

 bei der Vergabe von Aufträgen für Liefer- und Dienstleistungen die 

Verfahrensordnung für die Vergabe öffentlicher Liefer- und Dienstleistungsaufträge 

unterhalb der EU-Schwellenwerte (Unterschwellenvergabeordnung - UVgO), 
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 Rechtsvorschriften und Runderlasse über Wertgrenzen oder Ausnahmeregelungen 

bei der Vergabe öffentlicher Aufträge. 

Diese Regelung gilt nicht für Aufträge, die unter Ausgabenkategorien fallen, welche in 

Form von Pauschalierungen gefördert werden. 

2.3. Bei Aufträgen, die nicht die Voraussetzungen nach Nr. 2.2. erfüllen, sind ab einem 

voraussichtlichen Auftragswert von 5 000 Euro je Los ohne Umsatzsteuer mehrere - 

grundsätzlich mindestens drei - Anbieter zur Angebotsabgabe aufzufordern. Dies gilt 

nicht bei Aufträgen für Leistungen im Rahmen einer freiberuflichen Tätigkeit, sofern für 

die Vergütung die Maßstäbe einschlägiger sich aus Rechtsvorschriften ergebender 

Gebühren- oder Honorarordnungen zugrunde gelegt werden und bei Aufträgen, die 

unter Ausgabenkategorien fallen, welche in Form von Pauschalierungen gefördert 

werden. 

2.4. Verpflichtungen auf Grund des vierten Teils des Gesetzes gegen 

Wettbewerbsbeschränkungen (GWB) und der Vergabeverordnung (VgV) sowie des 

Tariftreue- und Vergabegesetzes Sachsen-Anhalt (TVergG LSA) oder anderer 

Rechtsvorschriften, die einschlägigen Vergabevorschriften für öffentliche Auftraggeber 

oder andere Vergabebestimmungen anzuwenden, sind einzuhalten. 

3. Mitteilungspflichten 

Es ist unverzüglich der Bewilligungsstelle anzuzeigen, wenn: 

3.1. weitere Förderungen für denselben Zweck bei anderen Landes- oder sonstigen 

öffentlichen Stellen beantragt oder genehmigt wurden, 

3.2. sich eine Ermäßigung der Gesamtausgaben oder eine Änderung der Finanzierung um 

mehr als 500 Euro ergibt, 

3.3. der Verwendungszweck oder sonstige für die spätere Genehmigung der Förderung 

maßgebliche Umstände sich ändern oder wegfallen, 

3.4. sich Anhaltspunkte ergeben, dass der Förderzweck nicht oder mit der beantragten 

Förderung nicht zu erreichen ist, 

3.5. zu inventarisierende Gegenstände bereits vor der Fördergenehmigung nicht mehr 

entsprechend dem beantragten Förderzweck verwendet oder nicht mehr benötigt 

werden, 

3.6. ein Insolvenzverfahren über das Vermögen der Antragstellerin bzw. des Antragstellers 

beantragt oder eröffnet wird, 

3.7. sich sonstige ursprünglich gemachte Angaben aus den Antragsunterlagen ändern. 
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4. Nachweise zur Verwendung der Förderung und Aufbewahrung 

4.1. Alle zahlungsrelevanten Unterlagen müssen aufbewahrt werden. Zu den 

aufzubewahrenden, zahlungsrelevanten Unterlagen gehören alle Unterlagen, die: 

 mit dem Antrag eingereicht worden sind, 

  

 für einen zukünftigen Auszahlungsantrag oder zum Nachweis für das 

Erreichen des beantragten Förderzwecks erforderlich sind. 

4.2. Zu den aufzubewahrenden Unterlagen zählen z. B. vorhabenrelevante Genehmigungen, 

Ausschreibungsunterlagen, verbindliche Auftragserteilungen, Lieferungs- und 

Leistungsverträge, Rechnungen, Zahlungsbelege/-nachweise, Nachweise 

zu/Vereinbarungen mit den Teilnehmern eines Vorhabens, Arbeitsverträge, Lohn-/ 

Gehaltsnachweise sowie Jahresabschlüsse und Inventarlisten. 

4.3. Die Belege sind im Original aufzubewahren. Originär digitale Belege (z. B. ausschließlich 

in elektronischer Form übersandte Rechnungen) gelten als Originalbelege, deren lesbar 

gemachte Reproduktionen anerkannt werden können. Wenn ein elektronisches 

Rechnungsführungssystem verwendet wird, das den Grundsätzen zur ordnungsmäßigen 

Führung und Aufbewahrung von Büchern, Aufzeichnungen und Unterlagen in 

elektronischer Form sowie zum Datenzugriff (GoBD) oder einer in der öffentlichen 

Verwaltung allgemein zugelassenen Regelung entspricht, können auch reproduzierte 

Belege von Belegen, die originär in Papierform vorgelegen haben und in das 

elektronische Rechnungsführungssystem digital aufgenommen wurden, anerkannt 

werden. 

4.4. Das Ende der Aufbewahrungsfrist wird durch die Bewilligungsstelle festgelegt. 

Aufbewahrungsfristen, die sich aus steuerrechtlichen oder anderen Vorschriften 

ergeben, bleiben von dieser Aufbewahrungsfrist unberührt. 

5. Sichtbarkeit, Transparenz und Kommunikation (Publizität) 

5.1. Bei allen öffentlichkeitswirksamen Maßnahmen ist darauf hinzuweisen, dass das 

Projekt durch eine Zuwendung des Landes Sachsen-Anhalt ermöglicht wird. 

5.2. In Publikationen (gedruckt wie elektronisch), der projektbezogenen Homepage und an 

anderer geeigneter Stelle (z. B. Pressemitteilungen, Presseartikel oder Interviews) ist 

auf die Landesförderung durch den Abdruck des zur Verfügung gestellten Logos 

hinzuweisen.  

5.3. Dabei sind die Gestaltungsrichtlinien für das Landeslogo zu beachten. Diese sind über 

folgenden passwortgeschützten Link zu beziehen: 

https://www.ib-sachsen-anhalt.de/fileadmin/user_upload/Logo-Sachsen-Anhalt.zip  

Das Passwort teilen wir Ihnen auf Anfrage mit.  

Sollten Sie über die angegebenen Links keine Webseite aufrufen können, wenden Sie 

sich bitte an den in diesem Bescheid genannten Ansprechpartner. 
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5.4. Vor Verwendung senden Sie jeden Entwurf (pdf) zur kurzfristigen Freigabe an:  

Staatskanzlei und Ministerium für Kultur des Landes Sachsen-Anhalt 

Presse- und Informationsamt der Landesregierung 

Evelyn Magnus 

Telefon: +49 391 567-67 21 

E-Mail: evelyn.magnus@stk.sachsen-anhalt.de 

6. Rechte und Pflichten Dritter 

6.1. Wird sich zur Erfüllung des Förderzwecks der Hilfe Dritter bedient, so unterliegen diese 

Dritten denselben Verpflichtungen, welche für die Antragstellerinnen und Antragsteller 

gelten. Dies gilt auch in weiteren nachgelagerten Vertragsverhältnissen. 

 

 

 

 

 

 

 


